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RS OGH 1983/6/15 1Ob510/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.06.1983

Norm

ABGB §971

ABGB §974

Rechtssatz

Eine Vereinbarung, daß jemand jedes Jahr um die Genehmigung der Aufstellung eines transportablen Lifts ansuchen

muß, kann im Sinne eines Leihvertrages zu verstehen sein, bei dem der Entlehner jährlich um die Überlassung der

Sache anzusehen hat, schließt aber auch die Annahme einer Bittleihe nicht aus. Im Zweifel kann jedenfalls die

Annahme einer Bindung bei einer aus Gefälligkeit eingeräumten unentgeltlichen Gebrauchsgestattung nicht

angenommen werden.
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